
 
5. SATZUNG zur Änderung 

der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die öffentliche Abwasserentsorgung in den Mitgliedsgemeinden 

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelow 
- Abwasserbeitragssatzung - 

 
 
Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, Nr. 18, S. 6), der §§ 3, 10 und 12 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 
2014 (GVBl.I/14, Nr. 32, S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 
2019 (GVBl.I/19, Nr. 38), der §§ 1, 2, 8 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (BbgKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, 
Nr. 08, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, 
Nr. 36), der §§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl.I/12, Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, Nr. 28), sowie des § 4 der Verbandssatzung des 
WAZ Seelow hat die Verbandsversammlung des WAZ Seelow in ihrer Sitzung am 27.11.2023 
die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Art. 1 
 
Die Abwasserbeitragssatzung des WAZ Seelow vom 30.06.2004 (veröffentlicht in der 
MOZ-Regionalausgabe Seelow – Bad Freienwalde Oderland-Echo am 13.07.2004), 
wird geändert. 
 

 
1. § 1 Abs. 2 der Abwasserbeitragssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

Der Verband erhebt 
 
1. Anschlussbeiträge zur teilweisen Deckung seines Aufwandes für die Herstellung, 

Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der zentralen öffentli-
chen Schmutzwasserentsorgungsanlage (auch als Abwasserentsorgungsanlage 
in dieser Satzung bezeichnet), ausschließlich der Kosten für den Grundstücks-
anschluss, nach Maßgabe dieser Satzung, 

2. Kostenersatz für die Herstellung, Anschaffung, Erneuerung, Veränderung, Besei-
tigung sowie Unterhaltung des Grundstücksanschlusses nach Maßgabe seiner 
Gebühren- und Kostenerstattungssatzung für die öffentliche zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung). 

 
2. § 2 Abs. 1 der Abwasserbeitragssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden können und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 

gewerblich genutzt werden dürfen, oder 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung zur Bebauung anstehen. 



3. § 3 Abs. 1 der Abwasserbeitragssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffent-
lichen Schmutzwasserentsorgungsanlage, einschließlich der Fertigstellung des je-
weiligen Grundstücksanschlusses bis an die Grundstücksgrenze. 

 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Seelow, den 27.11.2023 
 
 
Zinke       DIENSTSIEGEL 
Verbandsvorsteher 






















